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1. Rechtsgrundlagen
	Schulfahrten
RdErl. d. MK v. 10.01.2006 - SVBl. S. 38 -

	Haushaltswirtschaftliche Vorgaben für das Budget der Schule
RdErl. d. MK v. 14.12.2007 - SVBl. 2008 S. 7 -

	Führung von Girokonten durch die Schulen

RdErl. d. MK v. 01.09.2009 - SVBl. S. 377 -

	Grundsätze zum Schulsport 1
RdErl. d. MK v. 01.01.2005 - SVBl. S. 14 -

	Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen 2
RdErl. d. MK v. 08.04.2004 - SVBl. S. 394 -, berichtigt SVBl. 12/2004 S. 536, geändert durch RdErl. d. MK v. 07.02.2006 - SVBl. S. 75 -

	Jugendwaldeinsatz/Waldjugendspiele 3
RdErl. d. ML v. 01.09.1999 - Nds. MBl. S. 579 -

	Benutzung von privaten Kraftfahrzeugen durch Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte im Rah​men von schulischen Veranstaltungen, auf dem Schulweg/Arbeitsweg und im Rahmen des Schulbetriebes
RdVfg. d. LSchB v. 19.03.2007- 9 - 82020 -


1
hier insbesondere Nr. 3.6 (Sportlehrgänge = Schulfahrten)
2
hier insbesondere Nr. 4.3 (Schülerbetriebspraktika i. R. von Schüleraustauschfahrten)
3 der RdErl. ist formal seit dem 01.01.2005 nicht mehr in Kraft, die dortigen Hinweise sollten aber weiterhin beachtet werden. Im Übrigen s. auch Hinweise des MK „Wald-Einsätze in einem Jugendwaldheim" - SVBl. 2005 S. 412 - sowie Flyer der Nieder​sächsischen Landesforsten „Wald hautnah - Jugendwaldheime in Niedersachsen"
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2.   Allgemeine Hinweise zur Genehmigung von Schulfahrten usw.
Entsprechend Nr. 9.1 des o. a. Erlasses v. 10.01.2006 bedürfen Schulfahrten sowie die damit verbun​denen Dienstreisen der begleitenden Lehrkräfte und Aufsichtsführenden der Genehmigung durch die Schulleitung.
Bei der Genehmigung haben die Schulleitungen darauf zu achten, dass das der Schule zugewie​sene Budget nicht überschritten wird. Eine Überschreitung der Budgetmittel oder ein Vorgriff auf künftige Haushaltsjahre ist nicht zulässig!
Nach Nr. 2.1 Abs. 4 des o. a. RdErl. d. MK v. 14.12.2007 ist die Schulleiterin / der Schulleiter für die Bewirtschaftung des Budgets verantwortlich, auch wenn sie bzw. er die Aufgaben delegiert!
Im Übrigen ist es nicht zulässig, Reisekosten oder andere Kosten der Lehrkräfte bzw. der sons​tigen Begleitpersonen aufgrund fehlender/geringer Mittel im Budget auf die Schülerinnen/ Schü​ler umzulegen!
Nach Nr. 9.2 des o. a. Erlasses v. 10.01.2006 können Begleitpersonen bei der Beantragung der Fahrt schriftlich erklären, auf Erstattung von Reisekosten in dem Umfang zu verzichten, in dem keine Haus​haltsmittel zur Verfügung stehen (bedingter Verzicht).
Anträge auf Durchführung der Fahrten sowie zur Genehmigung der Dienstreisen sind auf dem Vordruck Antrag auf Genehmigung einer Schulfahrt (s. Anlage 1) zu stellen.
Dabei ist Folgendes zu beachten:
· Repräsentation von Schulen im Rahmen von Schulpartnerschaften ist eine dienstliche Aufga​be, die der Schulleitung obliegt. Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann der Schulleiterin bzw. dem
Schulleiter oder der jeweiligen Vertreterin bzw. dem jeweiligen Vertreter eine Dienstreise auf Antrag
genehmigt werden. Auf begründeten Wunsch der Schulleiterin oder des Schulleiters kann daneben
eine Dienstreise für eine Lehrkraft genehmigt werden, die die Schulpartnerschaft betreut oder die
Schulleiterin/den Schulleiter aus besonderem Grund begleiten sollte.
· Für die Anbahnung oder Vorbereitung eines Schüleraustausches i. S. des o. a. Erlasses v.
10.01.2006 kann für maximal zwei Lehrkräfte einer Schule eine Dienstreisegenehmigung erteilt wer​
den.
In den beiden vorgenannten besonderen Fällen ist der zuständigen Regionalabteilung der Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB) ein Antrag rechtzeitig, d. h. mindestens einen Monat vorher und mit ausführlicher Begründung der Notwendigkeit der Fahrt, mit Angabe über mög​lichen Unterrichtsausfall und einem ausdrücklichen Verzicht auf eine Reisekostener​stattung vorzulegen. Sofern Reisekosten (vollständig oder teilweise) von Dritten übernom​men werden, ist dieses anzugeben.
3.  Allgemeine Hinweise zur Abrechnung von Schulfahrten usw. 
3.1 Übergreifende Regelungen
Zur Abrechnung der Fahrten ist der landeseinheitliche Vordruck Nr. 503_001 Reisekostenabrechnung-Schulfahrten usw. - zu verwenden (im Internet www.e-forms.niedersachsen.de unter: ( Formulare (landeseinheitliche Formulare ( 503-Schulen). Dabei ist Folgendes zu beachten:
•     Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Beendigung der Schulfahrt schriftlich beantragt wird. Die Schulen haben aus die​sem Grunde das Datum des Eingang auf dem Antrag zu vermerken (z. B. Eingangsstempel).
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· Der in der Reisekostenabrechnung eingetragene Antragsteller muss auch Kontoinhaber sein. 
· Der Reisekostenantrag muss immer vom Antragsteller (Lehrkraft/Begleitperson) persönlich unter​-
schrieben werden.
· Dem Antrag sind sämtliche Belege über Fahrt- und Nebenkosten beizufügen.
· Die Schule überprüft die eingehenden Reisekostenrechnungen auf sachliche und rechnerische
Richtigkeit, versieht sie mit einem entsprechenden Feststellungsvermerk. Ggf. kürzt die Schule den
sich rechnerisch ergebenden Betrag im Rahmen der in ihrem Budget zur Verfügung stehenden Mit​tel (s. Beispiel in Anlage 6).
3.2 Auszahlung der Reisekosten durch die NLSchB
· Die Schule leitet den Antrag ohne Belege an das Dezernat 1 der zuständigen Regionalabteilung
der NLSchB zwecks Veranlassung der Auszahlung weiter. Die Belege verbleiben in der Schule und
können 6 Jahre nach Abrechnung der Schulfahrt vernichtet werden
· Bitte auf den Vordrucken unbedingt die Schule/Schulform und die Schulnummer angeben.
Sie können sich selbst und dem abrechnenden Dezernat 1 der jeweiligen Regionalabteilung der NLSchB die Arbeit erleichtern, indem Sie Abrechnungen nicht einzeln, sondern gesammelt vorlegen.
Auch die Abrechnung durch die Schule über das Schulgirokonto vereinfacht die Abwicklung. Sofern Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, benutzen Sie bitte zur Vorlage der Abrechnung den Vordruck Auszahlung auf das Schulgirokonto (s. Anlage 4); die eigentlichen Reisekostenanträge der Lehrkräfte mit den Berechnungen der Schule über die jeweils zustehenden Reisekosten verbleiben dann in der Schule bei den anderen Unterlagen. In der HÜL zum Schulgirokonto sind die Ausgaben wie bisher bei Titel 547 63 (Registerblatt 547 63) zu buchen. Nach Überweisung der Beträge durch die NLSchB auf das Schulgirokonto zahlt die Schule die Reisekosten selbst an die Lehrkräfte aus. Die hierzu erforderlichen Buchungen sind in der HÜL auf den Registerblättern „Durchlaufende Mittel - Einnahmen“ bzw. „Durchlaufende Mittel - Ausgaben“ vorzunehmen. 
4.  Abrechnung der Reisekostenrechnung - Schulwanderungen usw. -
Die Reisekostenerstattung setzt sich zusammen aus
4.1 Fahrtkosten
4.2 Nebenkosten
4.3 Tagegeld (Aufwandsvergütung für Verpflegung)
4.4 Übernachtungsgeld (Aufwandsvergütung)
4.1  Fahrtkosten
Erstattet werden die d. Antragsteller/in entstandenen und nachgewiesenen notwendigen Fahrtkosten der Schulfahrt bis zur Höhe der niedrigsten Klasse des benutzten Beförderungsmittels. Sofern Freiplät​ze genutzt wurden, ist dieses zu berücksichtigen. Die Belege für Fahrtkosten sind zusammen mit der Abrechnung der Schule vorzulegen.
Die folgende Auflistung erstattungsfähiger Fahrtkosten ist keine abschließende Aufzählung, sondern soll Ihnen lediglich als Anhaltspunkt dienen:
Erstattungsfähige Fahrtkosten
· Bus
· Bahn (einschl. Zuschläge für Reservierungen, Liegewagen, Schlafwagen)
· Fähre
· Fahrten am Veranstaltungsort (ausgenommen Besichtigungsfahrten)
· Taxi (bei triftigen Grund)
· Flugzeug
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4.2   Nebenkosten
Nebenkosten können nur gegen Vorlage von Belegen bis zur Höhe von 5,00 EUR pro Tag, höchstens jedoch 12,50 EUR je Schulfahrt, abgerechnet werden, soweit sie im Rahmen des genehmigten Pro​gramms tatsächlich notwendig sind. (Bei einer zweitägigen Schulfahrt können also 10,00 EUR Neben​kosten abgerechnet werden.)
Die folgende Auflistung erstattungsfähiger und nicht erstattungsfähiger Nebenkosten ist keine abschlie​ßende Aufzählung, sondern soll Ihnen lediglich als Anhaltspunkt dienen.
	Erstattungsfähige Nebenkosten
	Nicht erstattungsfähige Nebenkosten

	•     Eintrittsgelder (z. B. Museen, Ausstellungen, Besichtigungen, Theater, Musical, Zoo, Schwimmbäder)
· Skiliftgebühren  
· Kurtaxe   
· Gepäckbeförderung    
· Wattwanderungen 
· Stadtführungen
· Stadtrundfahrten    
· Rundflüge
· Ausleihgebühren, Reiten
	· Reiserücktrittsversicherung
· Fahrpläne, Stadtpläne, Wanderkarten, Pros​pekte,
· Postkarten, Telefonkosten, Porto
· Trinkgelder, Geschenke für Gastgeber
· Getränke u. Speisen beim Besuch von Disko​theken, beim Kegeln usw.


Für die Zusammenstellung der Fahrt- u. Nebenkosten benutzen Sie bitte die Anlagen 2 u. 3.
4.3   Tagegeld
Das Tagegeld ist eine pauschale Aufwandsvergütung für entstandene Verpflegungskosten.
Es wird - unabhängig von tatsächlichen Kosten und Belegen - allein nach der Dauer der Schulfahrt be​rechnet. Dabei muss jedoch die Dauer der Dienstreise für jeden Kalendertag ermittelt werden. Einzel​heiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
	Abwesenheitsdauer von
	bei Schulfahrten

	
	im Inland und in die Niederlande
	ins Ausland

	8 - < 14 Stunden
	3,-- €
	4,80 €

	14 - < 24 Stunden
	6,-- €
	9,60 €

	24 Stunden
	12,-€
	19,20 €


4.4 Übernachtungsgeld
Das Übernachtungsgeld beträgt für jede Übernachtung bei Inlands- wie bei Auslandsfahrten 11,00 EUR. Wird nachts ein Beförderungsmittel benutzt, kann kein Übernachtungsgeld gewährt werden.
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Wenn sich die Ihnen vorliegende Reisekostenrechnung nach diesen Erläuterungen nicht lösen lässt, handelt es sich vielleicht um einen der nachfolgend beschriebenen „Sonderfälle".
5. Sonderfälle
Unentgeltliche Verpflegung:   Erhält ein Dienstreisender unentgeltliche Verpflegung, so sind vom
Tagegeld für das Frühstück 20 %, für das Mittag- und Abendessen je 40 %, abzuziehen.
Die sich daraus ergebenden Höchstbeträge der Aufwandsvergü​tung sind aus der Übersicht (Abschnitt 6) am Ende des Leitfa​dens ersichtlich!
Unentgeltliche Unterkunft:
Übernachtungskostenzu-schuss:
Jugendwaldheime:
Pauschalreisen/ Schulfahrten der DB:
Schiffsmiete/Charter:

Wird eine Übernachtung unentgeltlich gewährt, kann ein Übernach​tungsgeld nicht gezahlt werden.
Sind die tatsächlichen, nachgewiesenen Übernachtungskosten höher als die hierfür festgesetzte Aufwandsvergütung in Höhe von 11,00 EUR pro Nacht, so kann auf gesondert begründeten Antrag und unter Vorlage der Belege ein Zuschuss von bis zu 5,50 EUR pro Nacht gewährt werden (Nr. 13.2 des o. a. Erlasses).
Inzwischen erheben die Jugendwaldheime von niedersächsischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Unterkunft und Verpflegung eine Kostenpauschale in Höhe von 60 € zzgl. MWSt. (= z. Z. 71,40 €) pro Person. Dieser Betrag kann als Tage- und Übernachtungsgeld geltend gemacht und abgerechnet werden.
Grundsätzlich werden auch bei Pauschalreisen die Fahrt- und Ne​benkosten sowie das Tage- und Übernachtungsgeld erstattet. Vom Reiseveranstalter ist daher der Pauschalpreis in Fahr- und Neben​kosten sowie Verpflegungs- und Unterkunftskosten aufzuteilen.
Ausnahme:
Konnte eine Aufteilung des Pauschalpreises vom Veranstalter nicht erhalten werden, so ist der Pauschalpreis zuzüglich eines gekürzten Tagegeldes zu erstatten. Dabei ist das Tagegeld wie bei der unent​geltlichen Verpflegung (s. o.) zu berechnen. Übernachtungsgeld wird nicht gewährt, da die Kosten der Übernachtung bereits durch die Zahlung des Pauschalpreises abgegolten sind.
Sind im Pauschalpreis keine Nebenkosten enthalten, so sind diese bis zur Höhe von 5,00 EUR/Tag, maximal jedoch 12,50 EUR pro Schulfahrt, anzuerkennen.
Da die Schiffsmiete/Charter auch die Kosten für die Übernachtung beinhaltet, werden die anteiligen Charterkosten zuzüglich eines Ta​gegeldes erstattet.
Ein Übernachtungsgeld wird nicht gewährt.
Ist auch die Verpflegung eingeschlossen, muss das Tagegeld gekürzt werden (s. unentgeltliche Verpflegung).
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Pkw-Kosten:
Flugkosten:
Zweitägige Fahrt ohne Übernachtung:
Zuschuss von anderer Stel​le:
Schüleraustausch:

Wenn ausnahmsweise aus zwingenden Gründen die Benutzung ei​nes privateigenen Kraftfahrzeuges für eine Lehrkraft genehmigt wur​de (s. Nr. 11.1 des Schulfahrtenerlasses), können pro gefahrenen Kilometer 0,20 EUR erstattet werden.
Da die Pkw-Benutzung in der Regel im Interesse aller Fahrtteil​nehmer (Schüler und Lehrkräfte) liegt, wird der errechnete Be​trag (km x 0,20 EUR) durch alle Personen geteilt.
Wenn Schüler und weitere Begleitpersonen mit dem Bus oder der Bahn gefahren sind, werden auch diese Kosten durch alle teilneh​menden Personen geteilt.
Flugkosten können nur erstattet werden, wenn die Flugbenutzung aus dienstlichen Gründen notwendig war. Liegen solche Gründe nicht vor, dürfen Flugkosten nur insoweit erstattet werden, als dadurch keine höhere Reisekostenvergütung zu zahlen ist als beim Benutzen eines anderen regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (z. B. Eisenbahn oder Schiff). Die eine Erstattung zugrunde liegende Ver​gleichsberechnung muss auf tatsächlichen Fahrpreisauskünften be​ruhen.
Erstreckt sich eine Schulfahrt über zwei Kalendertage, aber eine Übernachtung findet nicht statt, so wird jeder Tag nach der jeweiligen Abwesenheitsdauer berechnet. Bei weniger als 8 Stunden Dauer steht ein Tagegeld nicht zu.
Wenn die Fahrt aber nach 16.00 Uhr begonnen hat und vor 08.00 Uhr des nachfolgenden Kalendertages beendet wurde, ohne dass eine Übernachtung stattgefunden hat, wird die Abwesenheitsdauer beider Kalendertage für die Berechnung des Tagegeldes zusammengefasst.
Ein von anderer Stelle gewährter Zuschuss ist vom errechneten Er​stattungsbetrag abzuziehen.
Erklärt eine Lehrkraft/Begleitperson, der im Rahmen einer Schü​leraustauschfahrt unentgeltliche Verpflegung und Unterkunft gewährt worden ist, schriftlich, dass sie beim Gegenbesuch der Austausch​schule eine Lehrkraft/Begleitperson bei sich in der Wohnung auf​nimmt und verpflegt hat, kann das Tagegeld ungekürzt gewährt wer​den. Die persönliche Erklärung ist zu den Rechnungsunterlagen zu nehmen (und verbleibt in der Schule).
Ein Übernachtungsgeld wird in diesem Fall ausnahmsweise gezahlt.
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6. Kürzung des Tagegeldes / der Aufwandsvergütung bei unentgeltlicher Verpflegung 
a) Schulfahrten im Inland bzw. Schulfahrten in die Niederlande
	Höhe der Auf​wandsvergütung
	unentgeltliche Verpflegung
	Kürzung
(§ 6 Abs. 2 BRKG)
	

	
	Früh​stück
	Mittagessen
	Abendessen
	Früh​stück
	Mittagessen
	Abendessen
	verbleiben

	
	
	
	
	20%
	40%
	40%
	

	3,00
	x
	x
	x
	2.40
	4.80
	4.80
	0,00

	
	x
	
	
	2.40
	
	
	0,60

	
	
	x
	
	
	4.80
	
	0,00

	
	
	
	x
	
	
	4.80
	0,00

	
	x
	x
	
	2.40
	4.80
	
	0,00

	
	x
	
	x
	2.40
	
	4.80
	0,00

	
	
	x
	x
	
	4.80
	4.80
	0,00


	6,00
	x
	x
	x
	2,40
	4,80
	4,80
	0,00

	
	x
	
	
	2,40
	
	
	3,60

	
	
	x
	
	
	4,80
	
	1,20

	
	
	
	x
	
	
	4,80
	1,20

	
	x
	x
	
	2,40
	4,80
	
	0,00

	
	x
	
	x
	2,40
	
	4,80
	0,00

	
	
	x
	x
	
	4,80
	4,80
	0,00


	12,00
	x
	x
	x
	2,40
	4,80
	4,80
	0,00

	
	x
	
	
	2,40
	
	
	9,60

	
	
	x
	
	
	4,80
	
	7,20

	
	
	
	x
	
	
	4,80
	7,20

	
	x
	x
	
	2,40
	4,80
	
	4,80

	
	x
	
	x
	2,40
	
	4,80
	4,80

	
	
	x
	x
	
	4,80
	4,80
	2,40
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b) Schulfahrten ins Ausland (ausgenommen: Niederlande)
	Höhe der Auf​wandsvergütung
	unentgeltliche Verpflegung
	Kürzung
(§ 6 Abs. 2 BRKG)
	

	
	Früh​stück
	Mittagessen
	Abendessen
	Früh​stück
	Mittagessen
	Abendessen
	verbleiben aufgerundet

	
	
	
	
	20%
	40%
	40%
	


	4,80
	x
	x
	x
	3,84
	7,68
	7,68
	0,00

	
	x
	
	
	3,84
	
	
	1,00

	
	
	x
	
	
	7,68
	
	0,00

	
	
	
	x
	
	
	7,68
	0,00

	
	x
	x
	
	3,84
	7,68
	
	0,00

	
	x
	
	x
	3,84
	
	7,68
	0,00

	
	
	x
	x
	
	7,68
	7,68
	0,00


	9,60
	x
	x
	x
	3,84
	7,68
	7,68
	0,00

	
	x
	
	
	3,84
	
	
	5,80

	
	
	x
	
	
	7,68
	
	2,00

	
	
	
	x
	
	
	7,68
	2,00

	
	x
	x
	
	3,84
	7,68
	
	0,00

	
	x
	
	x
	3,84
	
	7,68
	0,00

	
	
	x
	x
	
	7,68
	7,68
	0,00


	19,20
	x
	x
	x
	3,84
	7,68
	7,68
	0,00

	
	x
	
	
	3,84
	
	
	15,40

	
	
	x
	
	
	7,68
	
	11,60

	
	
	
	x
	
	
	7,68
	11,60

	
	x
	x
	
	3,84
	7,68
	
	7,70

	
	x
	
	x
	3,84
	
	7,68
	7,70

	
	
	x
	x
	
	7,68
	7,68
	3,90
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